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gGmbH

evangelische

  Jugend- &
 Familienhilfe

KONTAKT AMBULANTE DIENSTE

Integrationshilfe Kreis Heinsberg
Am Hagelkreuz 65 · 41812 Erkelenz
Koordinatorin: Frau Schumacher
Tel. 02431 . 901 51 96 oder Mob. 0172 . 237 67 48 
schumacher@ jugend-und-familienhilfe.de

Integrationshilfe Grevenbroich
Dinkelstraße 21 · 41516 Grevenbroich
Koordinatorin: Frau Sander
Mob. 0172 . 543 39 17
sander@jugend-und-familienhilfe.de

Integrationshilfe Krefeld 
Girmesdyk 24 · 47803 Krefeld
Koordinator: Martin Klöppels
Tel. 02151 . 454 58 71 oder Mob. 0172 . 289 38 61
kloeppels@jugend-und-familienhilfe.de

Integrationshilfe Mönchengladbach 
Jülicher Straße 18 · 41199 Mönchengladbach
Koordinatorin: Frau Laufs 
Tel. 02166 . 969 84 50 oder Mob. 0173 . 740 66 50
laufs@jugend-und-familienhilfe.de

Geschäftsstelle
Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH 
Sebastianusstr. 1 · 41564 Kaarst
Tel. 02131 . 9258-0
www.jugend-und-familienhilfe.de

Stand 08 /2022

EINRICHTUNGSBESCHREIBUNG

Die Evangelische Jugend- und Familienhilfe gGmbH 
ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Ev. Jugend- 
und Familienhilfe. Sie zählt mit ihren zahlreichen 
Angeboten zu den größten Trägern der Jugendhilfe im 
Rheinland und ist der Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. angeschlossen. Sie ist dezentral aufgebaut 
und in den unterschiedlichsten Regionen mit ihren 
differenzierten Angeboten auf den Bedarf vor Ort 
ausgerichtet.

Das Stammhaus mit Sitz der Geschäftsführung liegt 
in Büttgen, einem Ortsteil von Kaarst, im Rhein-Kreis 
Neuss. Mit den derzeitig angebotenen Wohngruppen, 
Abteilungen der Ambulanten Dienste, Tagesgruppen, 
der Kooperation im Bereich der Inobhutnahme mit 
25 Jugendämtern im Umkreis und ihren weiteren An-
geboten ist sie in den Städten Jülich, Kaarst, Krefeld, 
Meerbusch, Mönchengladbach, den Kreisen Heins-
berg, Mettmann, Viersen, Wesel, dem Rhein-Kreis 
Neuss und der Städteregion Aachen vertreten. 
Die Einzugsgebiete der einzelnen Angebote reichen 
noch weit über diese Gebiete hinaus.

Unsere Erziehungsarbeit geschieht auf der Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen des BGB, SGB VIII, SGB 
XII in Form der stationären Unterbringung, ambulan-
ter Hilfeangebote und beratender Angebote.

Integrationshilfe / Schulbegleitung
für Schulkinder mit besonderem 
Bedarf
Ambulante Dienste



 

ARBEIT UND ZIELE

In der Arbeit mit Kindern mit besonderem 
Förderbedarf möchten wir:

• Förder- und Bildungsziele erreichbar machen
• Motivation aufbauen und erhalten
• die Selbstständigkeit des Kindes unterstützen
• Gruppenfähigkeit fördern
• mögliche Vorurteile abbauen
• vorhandene Ressourcen ermitteln und nutzen
• akzeptierte und stabile Problemlösungen finden
• Selbstwirksamkeit erfahrbar machen
• Lebensqualität erhöhen

Im Bereich der Integrationshilfe arbeiten der/die 
Schulbegleiter*in und, soweit regional vereinbart, eine 
fallverantwortliche pädagogische Fachkraft zusammen. 
Der/die Integrationshelfer*in ist persönliche Beglei-
ter*in des Kindes im Schulalltag, die pädagogische 
Fachkraft übernimmt  die Bereiche Beratung der  
Schulbegleitung, Vernetzung und Fallsteuerung,  
sowie die Dienst- und Fachaufsicht.  
 
Hierfür werden die in der Region vereinbarten pädago-
gischen Fachleistungsstunden pro Monat in Rechnung 
gestellt. 

AUFGABEN DER INTEGRATIONSHILFE / 
SCHULBEGLEITUNG

Die Aufgaben des Schulbegleiters in der Schule sind 
an den jeweiligen individuellen Bedarf des Kindes 
gebunden. Hierzu gehören insbesondere:

• Hilfen im Unterricht ( z.B. Konzentration, Motivation  
 und Durchhaltevermögen )
• Betreuung und Integration im Klassenverband
• Mitgestaltung von Förder- und Integrationsplänen
• Gespräche mit den Eltern und Lehrkräften
• Kooperation mit dem Jugendamt und Teilnahme       
 an Hilfeplangesprächen
• Fallcoaching und Transferleistungen
• Bei Bedarf Begleitung auf dem Schulweg,          
 in der Klasse und auf Klassenfahrten

RAHMEN UND STRUKTUR

Die Integrationshilfe arbeitet im Hilfedreieck von 
Schule, Familie und Jugendamt / Sozialamt.
Rechtliche Grundlagen können sein: 

• §35 a SGB VIII in Verbindung mit §36 SGB VIII bei   
 einer seelischen Behinderung (auf Antragstellung   
 nach Genehmigung auch in Verbindung mit
 §41 SGB VIII bei jungen Volljährigen bis 27 Jahren 
 möglich)
• § 112, 1 SGB IX in Verbindung mit § 99 SGB IX bei 
 einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung
• § 37 Abs. 2 SGB V – Anspruch auf Behandlungs-
 pflege auch in Schule

Umfang und Ausgestaltung der jeweiligen Hilfe 
werden individuell mit allen Beteiligten in der Hilfe- 
planung genau besprochen und verbindlich verein- 
bart. Mit Hilfebeginn wird die Maßnahme i.d.R.
bis zum Ende des laufenden Schuljahres verein-
bart, um einerseits dem individuellen Anspruch des 
Kindes gerecht zu werden und andererseits eine 
entsprechende Nachhaltigkeit zu erreichen.

Integrationshilfe (IGH)

Schule Jugendamt

Kind
familie

@

DAS ANGEBOT

Die gesellschaftliche Integration von Menschen mit 
Behinderung oder solchen, die von Behinderung 
bedroht sind, sowie die Befähigung dieser Menschen 
zu einem möglichst selbstbestimmten Leben, sind 
grundlegende Kernziele und das Leitbild von Eingliede-
rungshilfe. Ein Teilbereich der Eingliederungshilfe ist 
die sogenannte Integrationshilfe, Schulbegleitung oder 
Schulassistenz, in deren Kontext der Schulbesuch für 
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 
unterstützt wird.
Mit Hilfe der Integrationskraft, die sich in einer persön-
lichen Einzelbetreuung um die pädagogischen und / 
oder pflegerischen Belange des Kindes / Jugendlichen 
kümmert, wird der Besuch einer Regel-, Förder- oder 
sonstigen Schulform ermöglicht. Dabei steht die 
Schüler*in mit ihrem individuellen Unterstützungsbe-
darf im Mittelpunkt.
Handelt es sich um eine seelische Beeinträchtigung im 
Sinne des § 35a SGB VIII richtet sich die Tätigkeit einer 
Integrationshelfer*in i.d.R. auf die persönliche, soziale 
und seelische Integration des betreffenden Kindes im 
Teilhabebereich Schule (Psychosoziale Integrations-
hilfe). Die Integrationshilfe findet dementsprechend 
während der Schulzeit statt. Neben dem Unterricht 
gehören auch die Pausen zum möglichen Umfang der 
Integrationshilfe. Je nach Bedarfslage des zu begleiten-
den Kindes / Jugendlichen kann zudem die Begleitung 
des Schulwegs Teil der Integrationshilfe sein, ggf. ein 
Ausflug, eine Klassenfahrt sowie die Ferienbegleitung.

Im Bereich der Integrationshilfe arbeiten der/die 


